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Satzung 
Förderverein Traumanetz Seelische Gesundheit e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Traumanetz Seelische Gesundheit 
e.V.“ (nachfolgend „Verein“).  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Dresden und ist in das Vereinsregister 
eingetragen worden.  

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist  
a.  die Förderung des Gesundheitswesens und 
b.  die Förderung der Wissenschaft und 
c.  die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für 

Flüchtlinge, für Opfer von Straftaten, Krieg und Katastrophen und  
d.  die Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens.  
 
(2) Der Zweck des Vereins nach Abs. (1) wird insbesondere verwirklicht durch  

a.  die Unterstützung von „Traumanetz Seelische Gesundheit“, einer 
Vernetzungsplattform des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus 
Dresden und  

b.  Zuwendungen aus Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen Spenden, Erlösen aus 
Veranstaltungen, sowie den persönlichen Einsatz und 
Öffentlichkeitsarbeit durch die Vereinsmitglieder für die Zwecke des 
geförderten „Traumanetz Seelische Gesundheit“ und 

c.  die Förderung und Trägerschaft von wissenschaftlichen Projekten im 
Bereich Gewaltprävention und Psychotraumatologie und 

d.  die sachliche und personelle Unterstützung strukturbildender 
Maßnahmen bei der Beratung und Behandlung von Gewaltopfern und 
Menschen mit Traumafolgestörungen und 

e.  die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Multiplikatoren zur 
Unterstützung der öffentlichen Diskussion von Gewaltprävention und 
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f.  die Förderung von Projekten im Bereich von Kunst und Kultur, die das 
Thema Gewalt betreffen.  

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts »steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Vereinsämter sind ehrenamtlich auszuüben. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins können volljährige natürliche und juristische Personen 
sowie Personengesellschaften werden. 

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftlichen Antrag an den 
Vorstand, der über die Aufnahme entscheidet. 

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 
Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, 
Austritt, Streichen von der Mitgliederlist oder Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende 
einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste ge-
strichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der 
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die 
Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die 
Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die 
Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 
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(4) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, 
aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied 
a) den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend 

verstoßen hat; 
b) in seiner Person einen sonstigen wichtigen Grund verwirklicht. 

Vor Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließenden 
Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschließungsbeschluss 
ist schriftlich zu fassen und zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen 
die Ausschließung kann das auszuschließende Mitglied die nächste anstehende 
Mitgliederversammlung anrufen. Bis zur Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ruhen in diesem Fall die Mitgliedschaftsrechte des 
auszuschließenden Mitglieds. 

§ 6 Beiträge  

(1) Es werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung be-
sonderer Vorhaben zur Erfüllung des Vereinszwecks können Umlagen bis zur 
doppelten Höhe des Jahresbeitrags erhoben werden. 

(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mit-
gliederversammlung festgesetzt. 

(3) Für das Jahr des Vereinsbeitritts und der Beendigung der Mitgliedschaft ist 
der volle Jahresbeitrag zu bezahlen. 

(4) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen bestimmen, dass der Beitrag 
in anderer Form als durch Geldzahlung erbracht wird oder Beitragsleistungen 
stunden. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand gemäß § 8 Abs. (1) der Satzung, der 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB (vertretungsberechtigter Vorstand) und die 
Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

(1) Der erweiterte, geschäftsführende, Vorstand besteht aus mindestens drei, 
höchstens sieben, von der Mitgliederversammlung gewählten 
Vorstandsmitgliedern, dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister sowie bis zu vier Beisitzern. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden, 
den 2. Vorsitzenden und den Schatzmeister je einzeln vertreten (Vorstand im 
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Sinne des § 26 BGB). Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. 
Vorsitzende und der Schatzmeister von ihrem Vertretungsrecht nur Gebrauch 
machen sollen, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist. 

(3) Der Vorstand kann zur Erledigung der laufenden Geschäfte eine 
Geschäftsstelle einrichten und einen hauptamtlichen Geschäftsführer 
bestellen. Der Geschäftsführer leitet die operativen Geschäfte des Vereins. Er 
kann als besonderer Vertreter i.S.d. § 30 BGB zur Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten 
bevollmächtigt werden. Insbesondere ist er für das Führen der Mitgliederdate i 
und für die Kontrolle der Finanzen des Vereins verantwortlich. Er nimmt an 
den Vorstandssitzungen in beratender Funktion teil. Zur Ausübung seiner 
Tätigkeit steht ihm die Geschäftsstelle zur Verfügung. 

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt bis zur Wahl eines 
neuen Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 
Amtsperiode aus, so können die verbleibenden Vorstandsmitglieder ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen benennen. 

(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er führt die laufenden Geschäfte des 
Vereins, insbesondere also 
a) Vorbereitung und Durchführung von Fördermaßnahmen zugunsten der 

Zwecke des Vereins gemäß § 2 Abs. (1) und (2) dieser Satzung; 
b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlungen; 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
d) Unterrichtung der Mitglieder über die Vereinsangelegenheiten, 

insbesondere durch Erstellung eines Jahresberichtes. 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, 

die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, 
schriftlich, fernmündlich, oder per E-Mail mit einer Frist von einer Woche 
einzuberufen sind. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Ein Vorstandsbeschluss kann auf 
schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu diesem Verfahren erklären. Über die Beschlüsse des 
Vorstands ist ein Protokoll zu führen, das durch den Sitzungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

(7) Der Vorstand führt die Geschäfte unentgeltlich, erhält jedoch Erstattung not-
wendiger nachgewiesener Auslagen und Fahrtkosten. Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 
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§  9 Mitgliederversammlung 

(1)  In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 
des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied des Vereins schriftlich be-
vollmächtigt werden. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde 
Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands; 
b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer; 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der 

Kassenprüfer; 
d) Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, insbesondere des 

Mindestbeitrages; 
e) Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines 

Aufnahmeantrages sowie die Berufung gegen einen 
Ausschließungsbeschluss durch den Vorstand; 

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
g) Beschlussfassung über grundlegende Entscheidungen für die 

Förderpolitik des Vereines. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den ersten 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den zweiten Vorsitzenden. Die 
Einberufung muss mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung 
unter Angabe der Tagesordnung schriftlich erfolgen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung der Einberufung folgenden Tag. 

(4) Spätestens bis eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung kann 
jedes Mitglied beim Vorstand schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung um 
weitere Angelegenheiten, nicht jedoch Satzungsänderungen, beantragen. Die 
Tagesordnung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch den 
Versammlungsleiter entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(5) Jede ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit durch Gesetz oder diese Satzung keine 
abweichenden Mehrheiten vorgeschrieben sind. Enthaltungen werden als 
nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Versammlungsleiters. Die Abstimmungsart bestimmt der 
Versammlungsleiter.  
 
Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
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derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Geschäftsjahr, Rechnungsprüfer 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch einen oder mehrere von der 

Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer 
prüfen, ob die Verwendung der Vereinsmittel den Haushaltsansätzen 
entsprach und die Buchführung des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. 
Hierüber haben die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. 

§ 11 Datenschutz 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und 
seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei 
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen 
über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. 
Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.  

(2) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere 
Ehrungen sowie Feierlichkeiten bekannt. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung.  

(3) Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mit-
glieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche 
die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er 
die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte 
benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche 
Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 
werden.  

(4) Der Verein hat ein Kooperationsabkommen mit „Traumanetz Seelische 
Gesundheit“, einer Vernetzungsplattform des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus Dresden abgeschlossen, die die Daten für Zwecke des Vereins 
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verwendet. Er übermittelt regelmäßig eine vollständige Liste der Mitglieder, die 
den Namen und die Adresse enthält. Ein Mitglied kann dieser Übermittlung 
widersprechen; im Falle eines Widerspruches werden seine 
personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste geschwärzt.  

(5) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personen-
bezogenen Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des 
austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  

§ 12 Satzungsänderungen, Vermögensanfall bei Auflösung 

(1) Eine geplante Änderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der 
Einladung der Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden.  
Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens mit dieser 
Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter Übersendung 
der geänderten Satzung vorher zur Prüfung der Unbedenklichkeit anzuzeigen. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Verein 
„Opferhilfe Sachsen e.V.“. Der Anfallberechtigte hat das ihm anfallende 
Vermögen unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
entsprechend dem gemeinnützigen Vereinszweck zu verwenden. 


